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Zweite Satzung zur Änderung der Promotionsordnung für den Erwerb  
des Dr. rer. physiol. an der Fakultät für Medizin der Universität Regensburg 

 
Vom 16. Juni 2015 

 
 
Aufgrund von Art. 13 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 64 Abs. 1 Satz 5, 61 Abs. 2 Satz 1 des 
Bayerischen Hochschulgesetzes (BayHSchG) erlässt die Universität Regensburg folgende 
Änderungssatzung: 
 
 

§ 1 
 

Die Promotionsordnung für den Erwerb des Dr. rer. physiol. an der Fakultät für Medizin 
der Universität Regensburg vom 25. August 2011, geändert durch Satzung vom 13. Mai 2014, 
wird wie folgt geändert: 
 
 
1. § 2 Abs. 6 wird wie folgt geändert: 

 
a) In Satz 1 wird die Satznummerierung gestrichen. 
 
b) Satz 2 wird aufgehoben. 
 

2. In § 3 Abs. 2 Satz 1 werden die Worte „Hochschule für Angewandte Wissenschaften“ durch 
das Wort „Fachhochschule“ ersetzt. 
 

3. In § 4 Abs. 2 Nr. 4 werden nach den Worten „äußeren Bedingungen“ die Worte „zur 
Realisierung des Promotionsvorhabens“ eingefügt. 

 
4. § 6 wird wie folgt geändert: 

 
a) In Absatz 1 wird in Satz 1 die Satznummerierung eingefügt und folgender neuer Satz 2 
angefügt: 

„2Mitglieder des Mentorats sollen habilitiert sein.“ 
 
b) Abs. 2 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 

„2Bei entsprechender wissenschaftlicher fachlicher Schwerpunktsetzung der Dissertation 
kann ein Professor einer anderen Fakultät der Universität Regensburg oder einer 
Fachhochschule als Betreuer eingesetzt werden (kooperative Promotion), wenn einer der 
Mentoren ein Hochschullehrer der Fakultät für Medizin der Universität Regensburg ist.“ 
 

c) In Abs. 4 wird der Klammerverweis „(§ 9 Abs. 1)“ durch den Klammerverweis „(§ 11)“ 
ersetzt. 
 

5. In § 9 Abs. 1 Nr. 3 wird die Zahl „1“ durch die Zahl „2“ ersetzt. 
 

6. § 10 wird wie folgt geändert: 
 
a) In  Abs. 1 Satz 2 werden nach den Worten „Ein Gutachten erstellt“ die Worte  „in der 
Regel“ eingefügt. 
 
b) Abs. 4 wird wie folgt geändert: 
aa) In Satz 2 werden die Worte „zehn Arbeitstage“ durch die Worte „zwei Wochen“ ersetzt. 
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bb) In Satz 4 werden die Worte „fünf weitere Arbeitstage“ durch die Worte „eine weitere 
Woche“ und das Wort „Einwendungen“ durch das Wort „Einspruch“ ersetzt. 
 

7. § 13 wird wie folgt geändert: 
 
a) Abs. 2 wird wie folgt geändert: 
aa) In Satz 1 wird die Satznummerierung eingefügt sowie das Wort „Gutachtern“ durch die 
Worte „drei Prüfern“ und das Wort „Gutachter“ durch das Wort „Prüfer“ ersetzt. 
bb) Es wird folgender Satz 2 neu angefügt: 
„2Die Bewertung der Dissertation errechnet sich aus dem auf zwei Dezimalstellen bestimmten 
arithmetischen Mittel der von den Gutachtern zugeteilten Noten.“ 
 
b) Abs. 3 wird wie folgt gefasst: 
„1Für die Gesamtnote der Promotion wird die auf zwei Dezimalstellen errechnete Note der 
Dissertation mit dem Faktor 2 multipliziert und zur Note der mündlichen Promotionsprüfung 
addiert. 2Das so bestimmte Ergebnis wird durch 3 dividiert und auf zwei Dezimalstellen 
gerundet.“ 
 
c) Abs. 4 wird wie folgt gefasst: 
 „Die Promotionsgesamtnote lautet bei einem Durchschnitt  
   0,00   =  summa cum laude  

 von  0,01 bis 1,35  =  magna cum laude  
 von  1,36 bis 2,35 =  cum laude  
 von  2,36 bis 3,35  =  rite  
 ab 3,36   =  insufficienter“ 
 

8. In § 16 Abs. 3 werden nach den Worten „Zulassung zur Promotion“ die Worte „bzw. für die 
Zulassung zum Promotionsverfahren“ eingefügt. 
 

9. Als neue Anlage 1 wird ein Musterdeckblatt eingefügt. 
 

10. Die bisherige Anlage 1 wird zu Anlage 2. 
 

 
§ 2 

 
Diese Satzung tritt zum Wintersemester 2015/2016 in Kraft. 
 
 
 
 
 
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Senats der Universität Regensburg vom 27. Mai 2015 
und der Genehmigung des Präsidenten der Universität Regensburg vom 16. Juni 2015. 
 
 
Regensburg, den 16. Juni 2015 
Universität Regensburg 
Der Präsident 
 
 
 
 
(Prof. Dr. Udo Hebel) 
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Diese Satzung wurde am 16.06.2015 in der Hochschule niedergelegt; die Niederlegung wurde am 
16.06.2015 durch Aushang in der Hochschule bekanntgegeben. Tag der Bekanntmachung ist 
daher der 16.06.2015. 
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ANLAGE 1 zur Promotionsordnung für den Erwerb des Dr. rer. physiol. an der Fakultät 
für Medizin der Universität Regensburg.  

 
 
 
 

TITEL DER DISSERTATION 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Dissertation 
zur Erlangung des Doktorgrades 

der Biomedizinischen Wissenschaften 
(Dr. rer. physiol.) 

 
 

der 
Fakultät für Medizin 

der Universität Regensburg 
 
 
 
 

vorgelegt von  
Vorname und Name 

aus 
Geburtsort 

 
 
 
 

im Jahr 
JAHR 

 
 
 

 

 


